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Gremium Termin Genehmigung Stimmverh. J N E 

Stadtrat 14.02.2023      

 
Betreff 
 
Widerruf der Mitgliedschaft eines sachkundigen Einwohners als beratendes Mitglied im 
Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten und Berufung eines neuen 
Mitgliedes 
 
Beschlusstext: 
 

1. Der Stadtrat widerruft die Mitgliedschaft des sachkundigen Einwohners, Herrn Dirk 
Riemann, als beratendes Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangele-
genheiten. 
 

2. Der Stadtrat beruft Herrn Enrico Günther als sachkundigen Einwohner widerruflich als 
beratendes Mitglied in den Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten. 
 

Die Berufung des beratenden Mitgliedes erfolgt auf Vorschlag der Fraktion 
„Wählergemeinschaft Land“. 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
 
In die beratenden Ausschüsse des Stadtrates werden gemäß § 7 Absatz 7 der Hauptsatzung 
der Hansestadt Osterburg (Altmark) jeweils sechs sachkundige Einwohner widerruflich 
berufen. 
Auf Vorschlag der Fraktion „Wählergemeinschaft Land“ war Herr Dirk Riemann als 
sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten tätig. 
Herr Riemann rückt als nächst festgestellter Bewerber gemäß § 42 Abs. 4 KVG LSA in den 
Stadtrat der Hansestadt Osterburg (Altmark) nach. Als Mitglied der Vertretung kann er gemäß 
§ 49 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA nicht als sachkundiger Einwohner tätig sein. 
Der Vorsitzende der Fraktion “Wählergemeinschaft Land“, Herr Thorsten Schulz, hat mit 
Schreiben vom 27.01.2023 vorgeschlagen, dass Herr Enrico Günther zukünftig als 
sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten tätig 
werden solle. 
 
Gemäß § 49 Absatz 3 KVG LSA ist der Stadtrat für die Berufung zuständig. Für den Widerruf 
der Berufung gilt dies entsprechend. 
 



 
Empfehlung der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dieser Beschlussvorlage zuzustimmen. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Keine 
 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
keine 
 
 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
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